
 

Du findest es auch schade, dass in den Sommerferien 6 Wochen lang keine 

Jungschar stattfindet? 
Keine Sorge, dann haben wir genau das richtige für dich! 

 

Wir möchten im Sommer 9 Tage lang zusammen mit der Buben- und 

Mädchenjungschar eine unvergessliche Zeit erleben. 

 

Während dieser Zeit hören wir spannende Geschichten aus der Bibel und machen, 

wie in der Jungschar unterschiedliche Spiele und Action Programme.  

Auch auf besondere Angebote wie Workshops am Vormittag oder größere 

Aktionen/Wanderungen darfst du dich freuen. 

  

Wir hoffen, du hast genauso wie wir Mitarbeiter, Lust auf dieses 

Sommerlager ☺ 

 

Nachfolgend findest du die ganzen Informationen, die für deine Eltern wichtig 

sind. 

 

Wo findet das Sommerlager statt?      

  

Das Sommerlager findet im Freizeitheim Blaubeuren-Asch statt. 

 Das Haus bietet einen großen Garten und Außenbereich mit Feuerstelle. 

Zusätzlich haben wir bei schlechtem Wetter die Möglichkeit die integrierte 

Sporthalle zu nutzen. 

 

Wann findet das Sommerlager satt?                     

 

Wir haben das Haus vom 27.08.2022 – 04.09.2022 gebucht. 

 Genaue Zeiten der An- und Abreise werden noch bekannt gegeben. 

 

Wie viele Kids müssen wir mindestens sein?  

  

Das Sommerlager kann ab 20 Teilnehmern stattfinden.  

 

Welche Kosten fallen für das Sommerlager an?    

  

Für die Anreise und Rückreise müssen wir einen Reisebus mieten 

zusätzlich kommt die Miete für das Haus sowie die Kosten für die 

Verpflegung und evtl. ein spezielles Programm hinzu. 

  

Mit der Anmeldung zusammen muss eine Anzahlung von 30€ gemacht werden 

Am Abreisetag fallen zusätzlich ca. 240€ an. Der genaue Betrag wird in den 
kommenden Wochen mitgeteilt, da die Buskosten noch nicht ganz klar sind. 

  

Falls du gerne dabei sein möchtest, dir die 9 Tage aber zu teuer sind, komme 

einfach auf einen Mitarbeiter zu.      

Wir finden dann eine Lösung, dass auch du dabei sein kannst! ☺ 

 

 
Bitte hier abtrennen ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Anmeldung für das Jungschar Sommerlager 2019: 

 

Name des Kindes ______________________  Alter_____ 

 

Straße _______________________________         Hausnr. ______ 

 

Ort ________________ 

 

Allergien/ sonstige Besonderheiten _____________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Name der/des Erziehungsberechtigte/n 

 

__________________________________________________________________ 

 
Telefonnummer/Handynummer für Notfälle 

 

__________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

________________________________  ____________________________ 

 
 

Mit dem Ausfüllen des Kastens erlaube ich, dass während der Freizeit Bilder von                                 

meinem Kind gemacht werden dürfen. Diese können auch am Gemeindeabend oder                         

Veranstaltungen im CVJM veröffentlicht werden. 

Genaue Informationen entnehmen Sie bitte Art. 13 DSGVO (siehe Rückseite) 

 
 

 



 

1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 

Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:  

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

2. gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung; 

4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 

Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 

6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 

47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und 

die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der 

Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und 

transparente Verarbeitung zu gewährleisten:  

1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 

Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

2. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 

Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines 

Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

3. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das 

Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

4. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

5. ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

6. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 

und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die 

Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

3. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, 

für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 

Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur 

Verfügung. 

4. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen 

verfügt. 

 

 

Jungschar Sommerlager 2022: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-46-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-47-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-47-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-49-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/

